
DER STADTRAT ELLRICH                                   Ellrich, den 04.11.2013 

 
 

Vorlage zum  Beschluss-Nr.   348-09/14 
                         
Vorlage wurde ohne Änderungen am 04.11.2013 zum Beschluss erhoben 
 

 
 

 

1. Bezeichnung des Beschlusses 
 

 

Aufnahme eines Kommunaldarlehens 
 
 

 

2. Beschlusstext: 
 
 
 
 

 

Der Bürgermeister wird ermächtigt bei der KfW in dem 
Programm 215 –Finanzierung von Investitionen der 
Kommunen in die kommunale Stadtbeleuchtung-     
einen Kredit in Höhe von 96.000 EUR aufzunehmen. 
 

 

3. Einreicher 
 

 

Kämmereiamt 

 

4. Begründung der Zuständigkeit des Stadt-
rates (Auf Grund welcher gesetzlichen Be-
stimmungen wurde die Beschlussvorlage 
erarbeitet?) 

 

 

ThürKO vom 28.01.2003,  zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194).  
 

 

5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der   
o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw.   
ergänzt werden? 

 

 

Keine 

 

6.   a) Mit welchem Personenkreis wurde die          
Beschlussvorlage beraten  

      b) mit wem soll sie beraten werden? 
 

 
Finanzausschuss am 07.10.2013 
Hauptausschuss am 14.10.2013 

 

 

7.   Welche absehbaren finanziellen Auswirkun- 
      gen hat die Beschlussvorlage?       
 

 

Einnahme von 96.000 EUR 
Ausgaben für Zinsen ca.:   3.300 EUR 
                     und Tilgung: 96.000 EUR  

 

8.   Veröffentlichung des Beschlusses? 
 

 

Ja 

 

9.   Verteiler 
 

 

Alle Stadtratsmitglieder, Ortsteilbürgermeister 

 

Abstimmungsergebnis 
 

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder: 20 + 1   Ja – Stimmen:  17 
davon anwesend:   17  Nein – Stimmen:  0 
       Enthaltungen:   0 
 

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: keine 
 
 
 

Der Beschluss wurde somit angenommen. 
 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
 
 

 



 

Begründung zum Beschluss Nr.: 348-09/14 
 
 
 
 

Beschlusstext:  
 

Der Bürgermeister wird ermächtigt bei der KfW in dem Programm 215 –Finanzierung von Investitionen 
der Kommunen in die kommunale Stadtbeleuchtung- einen Kredit in Höhe von 96.000 EUR 
aufzunehmen.  
 
 

Begründung: 
 

Im § 2 der Haushaltssatzung 2013 ist eine Kreditaufnahme von 96.000 EUR festgesetzt. Mit Bescheid 
vom 01.10.2013 hat die Kommunalaufsicht die Kreditaufnahme genehmigt. 
 
Nach der „Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise“ ersetzt der vom 
Stadtrat im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossene Gesamtbetrag der Kreditaufnahme nicht die 
erforderliche Beschlussfassung zur Einzelkreditaufnahme. 
 
Die sonst übliche Ausschreibung der Kreditaufnahme kommt in diesem speziellen Fall nicht zum Tragen. 
Der von der KfW angebotene Kredit wird mit dem am Tag der Auszahlung geltenden Zinssatz für 
10 Jahre festgeschrieben. Es wird ein nur geringer Aufschlag erhoben. Die Auszahlung erfolgt zu 100 %.  
 
Beispiel: 3 Monats EURIBOR am 26.09.= 0,221 %. Zinssatz der KfW am 27.09.= 0,67 %. 
Bei vierteljährlicher Tilgung wären insgesamt 3.242,80 EUR Zinsen zu zahlen.  
 
Zum gleichen Zeitpunkt lagen die Darlehenskonditionen bei den anderen Banken bei ca. 2,70 %. 
 
 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
 
 


